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Anlage C zu I.: Investment AGB der EVC Crowdinvest GmbH 

Anlage C zu I.: Allgemeine Geschäfts-

bedingungen der EVC Crowdinvest 

GmbH; „Investment AGB“ 

 

1. Allgemeines 

Die EVC Crowdinvest GmbH, Joachimsthaler Straße 10, 

10719 Berlin, eingetragen beim Amtsgericht Charlotten-

burg unter HRB 188794 B, E-Mail: info@ev-capital.de 

(im Folgenden „EVC Crowdinvest“), vertreten durch die 

Geschäftsführer Herrn Marc Laubenheimer und Herrn 

Tobias Barten mit gleicher Anschrift, betreibt auf der In-

ternetpräsenz www.ev-capital.de eine Crowdinvesting 

Plattform (im Folgenden „Plattform“). Auf der Plattform 

werden Finanzierungsprojekte (im Folgenden „Finanzie-

rungsprojekte“) angeboten, bei denen die EVC Crowdin-

vest Projektentwicklungsgesellschaften, Immobilien-Ver-

waltungsgesellschaften sowie sonstige im Immobilienbe-

reich tätige Gesellschaften, wie z.B. Ankäufer von Be-

standsimmobilien (im Folgenden „Kapitalsuchende“), 

welche geplante oder bereits begonnene Immobilienpro-

jekte, wie z.B. die Neuerrichtung einer Immobilie, den An-

kauf und das Halten von Bestandsimmobilien und Bau-

grundstücken (einschließlich durch den Erwerb von Ge-

sellschaftsanteilen an Gesellschaften mit Grundeigentum) 

sowie die Herstellung der Baureife (im Folgenden „Immo-

bilienprojekte“), einer breiten Öffentlichkeit vorstellen 

und über eine Schwarmfinanzierung in Form von Nach-

rangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt (im Folgen-

den „Nachrangdarlehen“) neues Kapital einwerben 

möchten, mit Anlegern zusammenbringt, die nach Anlage-

möglichkeiten suchen (im Folgenden „Anleger“, zusam-

men mit den Kapitalsuchenden auch „Nutzer“). 

 

2. Anwendungsbereich 

2.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 

Folgenden „Investment AGB“) finden Anwen-

dung, soweit sich Anleger an Finanzierungspro-

jekten über die Plattform beteiligen.  

2.2 Das Rechtsverhältnis zwischen EVC Crowdinvest 

und den Kapitalsuchenden ist nicht Gegenstand 

dieser Investment AGB. Dieses bestimmt sich 

nach gesondert abzuschließenden Service Agree-

ments zur Nachrangdarlehensvermittlung (im Fol-

genden „Service Agreements“). 

 

2.3 Ergänzend zu den Investment AGB gelten die Nut-

zungsbedingungen der Plattform (im Folgenden 

„Plattform Nutzungsbedingungen“). Die Platt-

form Nutzungsbedingungen sind unter 

http://www.ev-capital.de/agb abrufbar. 

 

3. Funktionsweise der Plattform 

3.1 Bei den Finanzierungsprojekten haben Anleger in-

nerhalb eines individuell festgelegten Zeitraums 

die Möglichkeit, einem Kapitalsuchenden Nach-

rangdarlehen zu gewähren. Jede Investitionsmög-

lichkeit wird im Rahmen einer Crowdinvesting-

Kampagne (im Folgenden auch „Kampagne“) 

vorgestellt und hat einen individuell festgelegten 

Höchstbetrag, der als Gesamtsumme der einzelnen 

Investments aller Anleger im Rahmen der Kam-

pagne maximal erreicht werden darf (im Folgen-

den „Investitions-Limit“).  

3.2 Die über die Plattform vermittelten Nachrangdar-

lehen stellen für die Kapitalsuchenden Fremdkapi-

tal dar. Die Nachrangdarlehen begründen keine 

gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Anleger an 

dem jeweiligen Kapitalsuchenden. Den Anlegern 

steht vielmehr ein endfälliger Rückzahlungsan-

spruch in Höhe des gewährten Darlehens sowie 

eine Verzinsung des Darlehensbetrages nach Maß-

gabe des jeweiligen Vertrages über die Gewäh-

rung eines Nachrangdarlehens zwischen dem An-

leger als Darlehensgeber und dem Kapitalsuchen-

den als Darlehensnehmer zu (im Folgenden 

„Nachrangdarlehensvertrag“).  

3.3 Zur Besicherung von Ansprüchen des Anlegers 

aus und im Zusammenhang mit dem jeweiligen 

Nachrangdarlehensvertrag wird/werden gegebe-

nenfalls die in dem jeweiligen Nachrangdarlehens-

vertrag aufgeführte/n Nachrangsicherheit/en (im 

Folgenden „Nachrangsicherheiten“) bestellt. So-

fern dies in Anbetracht der Art der Nachrangsi-

cherheit erforderlich ist, insbesondere im Fall ei-

ner Grundschuld, wird die Nachrangsicherheit von 

dem im Rahmen des jeweiligen Finanzierungspro-

jektes jeweils beauftragen Treuhänder gemäß ei-

nem Vertrag über Treuhandtätigkeiten im Zusam-

menhang mit dem Nachrangdarlehensvertrag für 



 

Seite 2 von 8 

 
Anlage C zu I.: Investment AGB der EVC Crowdinvest GmbH 

den Anleger gehalten, verwaltet und ggfs. verwer-

tet (im Folgenden „Treuhandvertrag“). 

Hinweis: Anleger, die keine Unternehmen sind, 

sind zur Investition über die Plattform nur be-

rechtigt, soweit dies nicht gewerbsmäßig er-

folgt und nicht in einem Umfang der einen in 

kaufmännischer Weise eingerichteten Gewer-

bebetrieb erfordert.  

 

4. Zustandekommen von  

Nachrangdarlehensverträgen und 

Treuhandverträgen 

Nachrangdarlehensverträge zwischen dem Anleger und 

dem Kapitalsuchenden und gegebenenfalls Treuhandver-

träge zwischen dem Anleger, dem Kapitalsuchenden und / 

oder dem jeweiligen Sicherungsgeber und dem Treuhän-

der (im Folgenden „Treuhandverträge“) kommen wie 

folgt zustande:  

− Der Anleger erklärt auf der Plattform, einem Kapital-

suchenden ein Nachrangdarlehen gewähren zu wollen. 

Hierdurch fordert der Anleger den Kapitalsuchenden 

zur Abgabe eines Angebotes auf Abschluss des Nach-

rangdarlehensvertrages (invitatio ad offerendum) auf. 

 

− Der Kapitalsuchende übersendet sodann via E-Mail 

über die EVC Crowdinvest eine pdf-Datei mit dem 

Nachrangdarlehensvertrag nebst Anlagen an den An-

leger. Diese E-Mail stellt ein Angebot durch den Ka-

pitalsuchenden auf Abschluss des Nachrangdarlehens-

vertrages dar, gegebenenfalls ein Angebot durch den 

Kapitalsuchenden und / oder den jeweiligen Siche-

rungsgeber und den Treuhänder auf Abschluss eines 

Treuhandvertrages und ein Angebot der EVC Crow-

dinvest auf Abschluss eines Finanzanlagenvermitt-

lungsvertrages gemäß den vorliegenden Investment 

AGB (im Folgenden „Finanzanlagenvermittlungs-

vertrag“) dar. Der E-Mail sind neben dem Nachrang-

darlehensvertrag und gegebenenfalls dem Treuhand-

vertrag nebst Anlagen, das gesetzlich vorgeschriebene 

Vermögensanlagen-Informationsblatt über die zu täti-

gende Anlage, die vorliegenden Investment AGB, die 

nach der Verordnung über die Finanzanlagenvermitt-

lung (FinVermV) vorgeschriebenen Informationen, 

die Darstellung und Informationen zum jeweiligen Im-

mobilienprojekt sowie bei Anlegern, bei denen es sich 

um Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB) handelt, die vorvertraglichen In-

formationen (VVI) zum Nachrangdarlehensvertrag als 

Anlagen beigefügt. 

 

− Nach Erhalt der vorgenannten E-Mail kann der Anle-

ger die Annahme der Angebote erklären, indem er auf 

der Plattform (i) das Textfeld ankreuzt, wonach er den 

Erhalt der vorgenannten Vertragsunterlagen bestätigt, 

deren Inhalt akzeptiert und sich ausdrücklich mit dem 

mit der Investition einhergehenden Risiko einverstan-

den erklärt, (ii) bei Anlegern, bei denen es sich um 

Verbraucher im Sinne des § 13 BGB handelt und die 

in Höhe von insgesamt mehr als EUR 1.000 Nachrang-

darlehen gewähren und/oder sonstige prospektfreie 

Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 

VermAnlG desselben Darlehensnehmers erwerben 

möchten das Textfeld ankreuzen, mit dem sie ihre Ver-

mögensverhältnisse bestätigen, (iii) bei Anlegern, bei 

denen es sich um Verbraucher im Sinne des § 13 BGB 

handelt das Textfeld ankreuzen, mit dem sie bestäti-

gen, dass sie jeweils insgesamt nicht mehr als 

EUR 10.000 Nachrangdarlehen gewähren und/oder 

sonstige prospektfreie Vermögensanlagen im Sinne 

des § 1 Abs. 2 VermAnlG desselben Darlehensneh-

mers erworben haben und (iv) die Schaltfläche „Ver-

trag zahlungspflichtig abschließen“ anklickt. Damit ist 

der Nachrangdarlehensvertrag abgeschlossen. 

Der Abschluss des Nachrangdarlehensvertrages und 

gegebenenfalls des Treuhandvertrages erfolgt somit im 

elektronischen Geschäftsverkehr und ist ohne Unter-

schrift gültig. Eines gesonderten schriftlichen Ver-

tragsschlusses bedarf es nicht. 

 

5. Zustandekommen und Gegen-

stand des Finanzanlagenvermitt-

lungsvertrages mit der EVC 

Crowdinvest 

5.1 Zugleich mit Abschluss des Nachrangdarlehens-

vertrages und gegebenenfalls des Treuhandvertra-

ges werden auch die Geltung der vorliegenden In-

vestment AGB und der Abschluss eines Finanzan-

lagenvermittlungsvertrages auf Basis der vorlie-

genden Investment AGB zwischen dem Anleger 

und der EVC Crowdinvest vereinbart. Auf die 

Geltung der Investment AGB sowie auf die Be-

gründung des Finanzanlagenvermittlungsvertra-

ges zwischen der EVC Crowdinvest und dem An-

leger und gegebenenfalls die Begründung des 
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Treuhandvertrages zwischen dem Kapitalsuchen-

den und / oder dem jeweiligen Sicherungsgeber, 

dem Treuhänder und dem Anleger, wird dieser bei 

Abschluss des Nachrangdarlehensvertrages ge-

sondert hingewiesen. 

5.2 Aufgrund des gemäß Ziffer 5.1 abgeschlossenen 

Finanzanlagenvermittlungsvertrags vermittelt die 

EVC Crowdinvest über die Plattform die Nach-

rangdarlehensverträge (im Folgenden auch „Ver-

mögensanlage“) zwischen Kapitalsuchenden und 

Anlegern. Der jeweilige Kapitalsuchende ist so-

wohl Emittent als auch alleiniger Anbieter im 

Sinne des Vermögensanlagengesetzes 

(VermAnlg) der betreffenden Vermögensanlage.  

5.3 Die EVC Crowdinvest ist weder Anbieter noch 

Emittent der jeweiligen Vermögensanlage noch 

schuldet die EVC Crowdinvest Beratungsleistun-

gen gegenüber den Anlegern. Die EVC Crowdin-

vest gibt keine Empfehlung ab, Nachrangdarle-

hensverträge abzuschließen. Jeder Anleger beur-

teilt in eigener Verantwortung, ob der Abschluss 

eines Nachrangdarlehensvertrages für ihn unter 

wirtschaftlichen und rechtlichen, insbesondere 

auch steuerlichen Aspekten eine geeignete Vermö-

gensanlage darstellt.  

5.4 Von Anlegern werden für die von der EVC Crow-

dinvest aufgrund des Finanzanlagenvermittlungs-

vermittlungsvertrages erbrachten Vermittlungs-

leistungen keine Kosten/Gebühren erhoben. 

5.5 Die von dem jeweiligen Kapitalsuchenden für die 

von der EVC Crowdinvest aufgrund des gesondert 

abzuschließenden Service Agreements erbrachten 

Vermittlungs- und Serviceleistungen zu entrich-

tenden Kosten/Gebühren werden mit dem jeweili-

gen Kapitalsuchenden individuell vereinbart. Die 

konkrete Höhe der von dem Kapitalsuchenden zu 

entrichtenden Kosten/Gebühren wird vor Ab-

schluss des Nachrangdarlehensvertrages und des 

auf Basis dieser Investment AGB beruhenden Fi-

nanzanlagenvermittlungsvertrages in dem Vermö-

gensanlagen-Informationsblatt sowie in dem In-

formationsblatt zu den nach der FinVermV vorge-

schriebenen Informationen offengelegt. 

5.6 Mit Ausnahme der gemäß vorstehender Ziffer 

5.5 mit dem Kapitalsuchenden vereinbarten Ver-

gütung erlangt die EVC Crowdinvest zu keinem 

Zeitpunkt Besitz oder Eigentum an den Darlehens-

beträgen oder sonstigen Geldern von Anlegern 

und / oder Kapitalsuchenden. 

 

6. Haftung 

6.1 Eine Haftung der EVC Crowdinvest für Schäden 

des Anlegers ist ausgeschlossen. Der Haftungsaus-

schluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrläs-

sigkeit der EVC Crowdinvest oder ihrer jeweiligen 

Erfüllungsgehilfen. Bei der Verletzung von ver-

tragswesentlichen Pflichten haftet die EVC Crow-

dinvest für jede Fahrlässigkeit, jedoch beschränkt 

auf den vertragstypischen und vorhersehbaren 

Schaden. Vertragswesentlich ist jede Pflicht, die 

eine ordnungsgemäße Durchführung des Finanz-

anlagenvermittlungsvertrages überhaupt erst er-

möglicht und deren Nichterfüllung die Erreichung 

des Vertragszwecks gefährden würde. Die vorste-

henden Haftungsbeschränkungen gelten nicht in 

den Fällen der Haftung für Personenschäden.  

6.2 Der Anleger hat der EVC Crowdinvest alle Schä-

den zu ersetzen, die der EVC Crowdinvest aus der 

Verletzung der jeweiligen gesetzlichen oder nach 

diesen Investment AGB bestehenden Verpflich-

tungen entstehen und die EVC Crowdinvest von 

Ansprüchen Dritter bzw. Haftungen gegenüber 

Dritten, gleich welcher Art einschließlich behörd-

lich verhängter Geldbußen und / oder Strafen frei-

zustellen. Die Freistellungsverpflichtung besteht 

nicht, sofern die Ansprüche Dritter bzw. Haftun-

gen gegenüber Dritten auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit der EVC Crowdinvest oder ihrer 

Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind.  

 

7. Änderungen der Investment 

AGB 

7.1 Die EVC Crowdinvest behält sich vor, diese In-

vestment AGB jederzeit zu ändern. Änderungen 

der Investment AGB sowie die Einführung zusätz-

licher Bedingungen (im Folgenden einheitlich 

„Änderungen“) werden den Anlegern spätestens 

sechs Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeit-

punkt ihres Wirksamwerdens per E-Mail übermit-

telt.  



 

Seite 4 von 8 

 
Anlage C zu I.: Investment AGB der EVC Crowdinvest GmbH 

7.2 Die Zustimmung eines Anlegers zu den Änderun-

gen gilt als erteilt, wenn der jeweilige Anleger 

nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Änderungen ganz oder teil-

weise schriftlich (gerichtet an die EVC Crowdin-

vest unter der im Impressum angegebenen Ad-

resse) oder per E-Mail (an info@ev-capital.de) wi-

derspricht. Auf diese Genehmigungswirkung wird 

die EVC Crowdinvest bei Übermittlung der Ände-

rungen besonders hinweisen. 

7.3 Wenn der Anleger den Änderungen widerspricht, 

ist die EVC Crowdinvest berechtigt, den Finanz-

anlagenvermittlungsvertrag mit dem Anleger mit 

Wirkung ab dem Tag zu kündigen, an dem die Än-

derungen in Kraft treten.  

 

8. Kündigung 

8.1 Der Finanzanlagenvermittlungsvertrag gemäß den 

vorliegenden Investment AGB hat keine Mindest-

laufzeit, sondern ist unbefristet.  

8.2 Sowohl die EVC Crowdinvest als auch der Anle-

ger sind jederzeit berechtigt, den jeweiligen Fi-

nanzanlagenvermittlungsvertrag ordentlich oder 

außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündi-

gen.  

 

9. Gesetzlich vorgeschriebene In-

formationen für Fernabsatz-

verträge und Widerrufsbeleh-

rung 

Sofern sich ein Anleger, der Verbraucher im 

Sinne des § 13 BGB ist, an über die Plattform 

angebotenen Finanzierungsprojekten beteiligt, 

gelten für ihn die Informationen für Fernabsatz-

verträge gemäß Anhang 1 und die Widerrufsbe-

lehrung gemäß Anhang 2 dieser Investment-

AGB. 

 

10. Schlussbestimmungen 

10.1 Sollte eine Bestimmung der Investment AGB un-

wirksam sein, so bleiben die Bestimmungen im 

Übrigen wirksam.  

10.2 Vertrags- und Kommunikationssprache ist 

Deutsch. Vorbehaltlich anderer Angaben der EVC 

Crowdinvest gegenüber Anlegern im Einzelfall, 

stehen andere Sprachen als Vertrags- oder Kom-

munikationssprache nicht zur Verfügung.  

10.3 Für den Finanzanlagenvermittlungsvertrag gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sofern es 

sich bei dem Anleger um einen Verbraucher im 

Sinne des § 13 BGB handelt, gilt die Rechtswahl 

nicht, insoweit zwingende Verbraucherschutzvor-

schriften desjenigen EU-Mitgliedsstaates, dessen 

Recht ohne eine Rechtswahl anzuwenden wäre, 

dem Anleger, der Verbraucher ist, einen über die 

Verbraucherschutzvorschriften der Bundesrepub-

lik Deutschland hinausgehenden Schutzumfang 

böten. 

10.4 Sofern kein ausschließlicher gesetzlicher Ge-

richtsstand gegeben ist, ist Berlin für alle Streitig-

keiten aus oder im Zusammenhang mit der aus 

dem Finanzanlagenvermittlungsvertrag resultie-

renden Vertragsbeziehung ausschließlicher Ge-

richtsstand, sofern der Anleger Kaufmann, juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts oder öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen 

allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder ei-

nem anderen EU-Mitgliedsstaat hat oder seinen 

(Wohn-)Sitz nach Geltung dieser Nutzungsbedin-

gungen in das Nicht-EU-Ausland verlegt hat.  

10.5 Sofern es sich bei Anleger um einen Unternehmer 

im Sinne des § 14 BGB handelt, wird § 312i Abs. 

1 S. 1 Nr. 1 bis 3 und S. 2 BGB abbedungen.  

 

 

Anhang zu den  

Investment AGB 

− Anhang 1 Investment AGB: Vorvertragliche Ver-

braucherinformationen zum Finanzanlagenvermitt-

lungsvertrag 

− Anhang 2 Investment AGB: Widerrufsbelehrung 

betreffend den Finanzanlagenvermittlungsvertrag 
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Anhang 1 zu Investment AGB: Vor-

vertragliche Verbraucherinformatio-

nen zum Finanzanlagenvermittlungs-

vertrag 

Informationen für Fernabsatzverträge über Finanz-

dienstleistungen nach §§ 312c, 312d Abs. 2 BGB, 

Art. 246b EGBGB betreffend den Finanzanlagenver-

mittlungsvertrag  

Bei dem Finanzanlagenvermittlungsvertrag zwischen dem 

Anleger, der Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerli-

chen Gesetzbuches (BGB) ist (im Folgenden „Anleger“) 

und der EVC Crowdinvest GmbH, die Unternehmer(in) im 

Sinne des § 14 BGB ist (im Folgenden auch „Unterneh-

mer“, Unternehmer und Anleger zusammen auch die 

„Parteien“), handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag 

über Finanzdienstleistungen nach §§ 312c, 312d Abs. 2 

BGB. Dieses Informationsblatt wurde von dem Unterneh-

mer zur Information des Anlegers erstellt und enthält 

nachfolgend die gemäß § 312d Abs. 2 BGB erforderlichen 

Informationen nach Maßgabe des Artikels 246b des Ein-

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuches (EG-

BGB).  

 

1. Allgemeine Informationen 

zum Unternehmer 

1.1 Firma, ladungsfähige Anschrift und Handelsre-

gistereintragung des Unternehmers:  

EVC Crowdinvest GmbH 

Joachimsthaler Straße 10 

10719 Berlin 

Der Unternehmer ist im Handelsregister des Amts-

gerichts Charlottenburg unter der Registernummer 

HRB 188794 B eingetragen. 

1.2 Gesetzliche Vertreter des Unternehmers  

Die EVC Crowdinvest GmbH wird vertreten 

durch die Geschäftsführer Herrn Marc Laubenhei-

mer und Herrn Tobias Barten, sämtlich mit unter 

Ziffer 1.1 genannter Geschäftsanschrift. 

 

 

1.3 Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers:  

Die EVC Crowdinvest GmbH ist Finanzanlagen-

vermittlerin nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO 

und vermittelt über die von ihr betriebene Internet-

Dienstleistungsplattform www.ev-capital.de (im 

Folgenden „Plattform“) zum Teil nachrangig be-

sicherte unverbriefte Nachrangdarlehen mit einem 

qualifizierten Rangrücktritt des Darlehensgebers 

zwischen interessierten Anlegern, die jeweils Ver-

braucher oder Unternehmer sein können, und den 

Emittenten der vorgenannten Vermögensanlagen.  

1.4 Für die Zulassung des Unternehmers zustän-

dige Aufsichtsbehörde  

Zuständige Aufsichtsbehörde des Unternehmers 

nach § 34f GewO ist das Bezirksamt Charlotten-

burg-Wilmersdorf von Berlin, Ordnungs- und Ge-

werbeamt, Hohenzollerndamm 174 - 177, 10713 

Berlin.  

 

2. Informationen über die  

Finanzdienstleistung 

2.1 Wesentliche Merkmale, Vergangenheitswerte 

und spezielle Risiken der angebotenen Finanz-

dienstleistung  

Die von der EVC Crowdinvest GmbH angebotene 

Finanzdienstleistung besteht in der Vermittlung 

von Finanzanlagen in Form von qualifiziert nach-

rangigen Darlehen, bei denen es sich um Vermö-

gensanlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 des Vermögens-

anlagengesetzes (VermAnlG) handelt (im Folgen-

den „Nachrangdarlehen"), die zwischen Anle-

gern als Darlehensgebern und Projektentwick-

lungsgesellschaften, Immobilien-Verwaltungsge-

sellschaften sowie sonstigen im Immobilienbe-

reich tätigen Gesellschaften, wie z.B. Ankäufer 

von Bestandsimmobilien (im Folgenden „Kapital-

suchende“), als Darlehensnehmer geschlossen 

werden. Die Vermittlung geschieht ausschließlich 

über die Plattform. Die EVC Crowdinvest GmbH 

ist weder Emittent noch Anbieter von Nachrang-

darlehen noch erbringt die EVC Crowdinvest 

GmbH Beratungsleistungen oder erteilt Empfeh-

lungen im Zusammenhang mit der Vermittlung 
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von Nachrangdarlehen. Jeder Anleger beurteilt in 

eigener Verantwortung, ob der Abschluss eines 

Vertrages über die Gewährung eines Nachrangdar-

lehens zwischen ihm als Darlehensgeber und dem 

Kapitalsuchenden als Darlehensnehmer (im Fol-

genden „Nachrangdarlehensvertrag“) für ihn un-

ter wirtschaftlichen und rechtlichen, insbesondere 

auch steuerlichen Aspekten eine geeignete Vermö-

gensanlage darstellt.  

Die Nachrangdarlehen, auf welche sich die Fi-

nanzanlagenvermittlung bezieht, sind wegen ihrer 

spezifischen Merkmale mit speziellen Risiken be-

haftet. Diese sind in den jeweiligen dem Anleger 

zur Verfügung stehenden Verbraucherinformatio-

nen nach § 312d Abs. 2 BGB, Art. 246b EGBGB 

zum Nachrangdarlehensvertrag, im jeweiligen 

Vermögensanlagen-Informationsblatt und in den 

nach der Verordnung über die Finanzanlagenver-

mittlung (FinVermV) vorgeschriebenen Informa-

tionen beschrieben.  

2.2 Zustandekommen des Finanzanlagenvermitt-

lungsvertrages  

Der Finanzanlagenvermittlungsvertrag kommt ge-

mäß den Bestimmungen in vorstehender Ziffer 5.2 

und Ziffer 5.1 der Investment AGB zustande. Der 

Abschluss des Finanzanlagenvermittlungsver-

trages erfolgt somit im elektronischen Ge-

schäftsverkehr und ist ohne Unterschrift gültig. 

Eines gesonderten schriftlichen Vertrags-

schlusses bedarf es nicht. 

2.3 Gesamtpreis, Preisbestandteile, Steuern  

Die Registrierung auf der Plattform ist kostenlos. 

Auch aufgrund des Finanzanlagenvermittlungs-

vertrags entstehen für den Anleger keine Kosten 

(vgl. Ziffer 5.4 der Investment AGB).  

Einkünfte (Zinsen und ggf. Sachleistungen wie 

Waren- / Service-Gutscheine) im Zusammenhang 

mit den Nachrangdarlehen unterliegen bei dem 

Anleger der Besteuerung. Nach derzeit geltendem 

Recht behält der Kapitalsuchende keine Kapitaler-

tragsteuer ein und führt diese nicht an das Finanz-

amt ab. Der Anleger hat daher sämtliche Einkünfte 

aus dem Nachrangdarlehen in seiner Steuerklä-

rung anzugeben und selbst zu versteuern. Die steu-

erliche Behandlung hängt von den persönlichen 

Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und 

kann künftig Änderungen unterworfen sein.  

Dem Anleger wird empfohlen, sich in eigener Ver-

antwortung ggf. qualifiziert steuerlich beraten zu 

lassen. Etwaige Beratungskosten in diesem Zu-

sammenhang sind vom Anleger über den vorge-

nannten Gesamtpreis hinaus zu tragen.  

Außerdem hat der Anleger eigene Kosten für die 

Nutzung von Internet, Porto, Telefon, etc. zu tra-

gen. 

 

3. Informationen über die Ver-

tragsbeziehung 

3.1 Widerrufsrecht 

Dem Anleger steht als Verbraucher im Rahmen ei-

nes Fernabsatzvertrages über Finanzdienstleistun-

gen ein Widerrufsrecht nach § 312g Abs. 1 BGB 

zu. Weitere Informationen zum Widerrufsrecht 

sind in Anhang 2 zu den Investment-AGB enthal-

ten.   

3.2 Mindestlaufzeit  

Der Finanzanlagenvermittlungsvertrag hat keine 

Mindestlaufzeit, sondern ist unbefristet.  

3.3 Vertragliche Kündigungsbedingungen  

Die EVC Crowdinvest GmbH und der Anleger 

sind jederzeit berechtigt, den jeweiligen Finanzan-

lagenvermittlungsvertrag ordentlich oder außeror-

dentlich aus wichtigem Grund zu kündigen (vgl. 

Ziffer 8 dieser Investment AGB).  

3.4 Vertragsstrafen  

Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.  

3.5 Anwendbares Recht, zuständiges Gericht  

Für den Finanzanlagenvermittlungsvertrag gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit 

zwingende Verbraucherschutzvorschriften desje-

nigen EU-Mitgliedsstaates, dessen Recht ohne 
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eine Rechtswahl anzuwenden wäre, dem Anleger, 

der Verbraucher ist, einen über die Verbraucher-

schutzvorschriften der Bundesrepublik Deutsch-

land hinausgehenden Schutzumfang böten. 

Hinsichtlich des zuständigen Gerichts gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen.  

Die EVC Crowdinvest GmbH legt der Aufnahme 

der vorvertraglichen Beziehungen zum Anleger 

vor Abschluss des Finanzanlagenvermittlungsver-

trages die jeweils anwendbaren Regelungen des 

deutschen Rechts zugrunde. 

3.6 Vertrags- und Kommunikationssprache  

Die Vertrags- und Kommunikationssprache der 

Parteien ist Deutsch.  

3.7 Gültigkeitsdauer der Informationen  

Diese Informationen gelten bis zur Mitteilung von 

Änderungen.  Die EVC Crowdinvest GmbH behält 

sich Änderungen gemäß den Regelungen in Ziffer 

7 dieser Investment AGB vor.  

 

4. Informationen über 

Rechtsbehelfe 

4.1 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechts-

behelfsverfahren  

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vor-

schriften des BGB betreffend Fernabsatzverträge 

über Finanzdienstleistungen hat der Anleger, un-

beschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, die 

Möglichkeit, die bei der Deutschen Bundesbank 

eingerichtete Schlichtungsstelle, www.bundes-

bank.de/schlichtungsstelle anzurufen. Die Be-

schwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung 

des Sachverhalts und unter Beifügung der zum 

Verständnis der Beschwerde erforderlichen Unter-

lagen an "Deutsche Bundesbank, Schlichtungs-

stelle, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt" zu 

richten. Nach der Schlichtungsstellenverfahrens-

verordnung wird eine Schlichtung abgelehnt, 

wenn der Beschwerdegegenstand bereits bei ei-

nem Gericht anhängig ist oder war oder während 

des Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht 

wird,  

− die Streitigkeit durch außergerichtlichen Ver-

gleich beigelegt ist,  

− ein Antrag auf Prozesskostenhilfe abgewiesen 

worden ist, weil die beabsichtigte Rechtsver-

folgung keine Aussicht auf Erfolg bietet,  

− die Angelegenheit bereits Gegenstand eines 

Schlichtungsvorschlags oder eines Schlich-

tungsverfahrens einer Schlichtungsstelle oder 

einer anderen Gütestelle ist,  

− der Anspruch bei Erhebung der Kundenbe-

schwerde bereits verjährt war und der Be-

schwerdegegner sich auf Verjährung beruft o-

der  

− die Schlichtung die Klärung einer grundsätzli-

chen Rechtsfrage beeinträchtigen würde.  

Demnach hat der Anleger bei Erhebung der Be-

schwerde zu versichern, dass er in der Streitigkeit 

noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle 

und keine Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, 

angerufen und auch keinen außergerichtlichen 

Vergleich mit EVC Crowdinvest GmbH abge-

schlossen hat.  

4.2 Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Ent-

schädigungsregelungen  

Es bestehen weder Garantiefonds noch andere 

Entschädigungsregelungen zur Absicherung von 

Forderungen des Anlegers aus dem Finanzanla-

genvermittlungsvertrag 
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Anhang 2 zu Investment AGB: 
Widerrufsbelehrung  

betreffend den Finanzanlagen-
vermittlungsvertrag 

Dem Anleger steht als Verbraucher im Rahmen eines 

Fernabsatzvertrages über Finanzdienstleistungen nach § 

312g Abs. 1 BGB ein Recht auf Widerruf des Finanzanla-

genvermittlungsvertrages zu.  

 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-

gen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen 

Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt die-

ser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, je-

doch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfül-

lung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b 

§ 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 

1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklä-

rung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Te-

lefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

EVC Crowdinvest GmbH, Joachimsthaler Straße 10, 

10719 Berlin, E-Mail: info@ev-capital.de 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 

empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind 

zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf er-

brachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Ab-

gabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hin-

gewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, 

dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Aus-

führung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Ver-

pflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu 

führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtun-

gen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen 

müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 

Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-

recht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung 

von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 

werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ih-

rer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.  

Besondere Hinweise 

Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit 

diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht 

mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag 

eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf 

der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und 

dem Dritten erbracht wird. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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